EXEKUTIONSANTRAG
 01 
An das Bezirksgericht LINZ

4020 Linz, Fadingerstraße 2
 A 
EXEKUTIONSMITTEL:

 10  Fahrnisexekution

 S  Sonstige Exekution siehe Feldgruppe 06 unten

 B 
ANGABEN ZUM ABBUCHUNGS- UND EINZIEHUNGSVERFAHREN:

Gebühreneinzug: Gebühren von Konto im Anschriftscode einziehen
 02 
PARTEIEN UND DEREN VERTRETERINNEN/VERTRETER:

Betreibende Partei:

Anton Wurlitzer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 5

Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei:


Mag. Anton Moser, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 5 (Code R012345)

Verpflichtete Partei:

Georg Aigner, geb. 3.3.1957, 4020 Linz, Landstraße 8
 03 
WEGEN:

Betriebener Anspruch, Währung: € 570,--
 04 
Gilt bei Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar/in: 

Vollmacht wurde erteilt, einschließlich der Vollmacht, den hereinzubringenden Betrag entgegenzunehmen. Gemäß § 19a RAO wird die Bezah​lung der Kosten zu Handen der/des Vertreterin/Vertreters der betreibenden Partei/Parteien begehrt.
 05 
Bankdaten:

IBAN: AT901500000123456789, BIC: OBKLAT2L

Als Exekutionsgericht hat das unter Feldgruppe 01 bezeichnete Gericht einzuschreiten.
 06 
EXEKUTIONSMITTEL – ANTRÄGE:

FAHRNISEXEKUTION [10]

Die Exekution auf bewegliche Sachen der verpflichteten Partei wird zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der in Feldgruppe 09 bezeichneten Kosten dieses Antrags beantragt.


SONSTIGE EXEKUTION [S]


Es wird die Vollstreckbarerklärung des in Feldgruppe 07 bezeichneten Urteils des Amtsgerichts München vom 2.2.2010, 35 C 52/09, für Österreich beantragt.
 07 
EXEKUTIONSTITEL – Hereinzubringende Forderung:

Art des Titels: Urteil

Behörde/Notar(in): Amtsgericht München

Datum des Titels: 2.2.2010

Zeichen des Titels: 35 C 52/09

Vollstreckbarkeitsbestätigung vom: 13.5.2010

Kapitalforderung, Währung: € 570,00


Zinsen:  J  Zinsen pro Jahr 




4% Zinsen aus € 570,00 ab 1.2.2016

 09 
KOSTEN DES EXEKUTIONSANTRAGS:

Antrag TP 3A
87,10


120% Einheitssatz
104,52


20% USt
38,32


Pauschal- und Vollzugsgebühr
67,50


Gesamtbetrag
297,44

 10 
ERGÄNZENDE ANGABEN:

3. EXEKUTIONSVOLLZUG MIT BETEILIGUNG
    B 



4. VERZICHT AUF VERMÖGENSVERZEICHNIS
    V 



5. VERZICHT AUF BEIZIEHUNG EINES AUFSPERRDIENSTES
    A 



6. ZUSTELLUNG PFÄNDUNGSPROTOKOLL
    P 

 11 
WEITERES VORBRINGEN:


Zum Vollstreckbarerklärungsantrag wird vorgebracht, dass das in Feldgruppe 07 angeführte Urteil im Ursprungsstaat Deutschland vollstreckbar ist. Die Bescheinigung nach Art 54 EuGVVO liegt bei.
13. Juli 2021     


Mag. Anton Moser
Datum und Unterschrift/en oder Zeichen der betreibenden
Partei/en oder Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei/en
